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Freitag, 11. September 2015

Die Schützen von Mosnang und Mühlrüti beabsichtigen, 
sich im Herbst 2015 zusammenzuschliessen. Der Ge-
meinderat liess sich von Josef Müller, dem Präsidenten 
der Schützengesellschaft Mosnang, vor Ort informieren.

Schützenvereine Mosnang und Mühlrüti fusionieren

Die Mitgliederzahl der Schützengesellschaft Mosnang ist 
rückläufig. Der Verein hat sich deshalb nach Fusionsmög-
lichkeiten in der Gemeinde umgesehen. Mühlrüti zeigte 
sich interessiert, und nach einiger Vorbereitungszeit bean-
tragen die beiden Vorstände im Herbst ihren Mitgliedern 
die Fusion.
 
Schiessbetrieb konzentrieren

Der fusionierte Verein wird die Anlagen in Mühlrüti aufge-
ben, und nur noch in Mosnang schiessen. Das hat seine 
Gründe. Mosnang ist die anerkannt bessere Anlage, sie 
ist weiter von der Bauzone entfernt und verfügt über ein 
ansehnliches Schützenhaus mit Schützenstube. 
Der Betrieb in Mosnang wird von bisher 6 auf neu 8 Schei-
ben erweitert. Schützenhaus und Kugelfang sind bereits 
auf diese Scheibenzahl ausgebaut, es müssen lediglich 
Scheiben und Warnanlage nachgerüstet werden, die von 
Mühlrüti übernommen werden können.

Nutzung Schützenhaus Mosnang

Das Schützenhaus wurde im Jahr 1974 von den Mosnan-
ger Schützen im Baurecht auf dem Land der Gemeinde 

erstellt und seither von ihnen betrieben. Es wurde mit 
Ablauf des Baurechtsvertrages Eigentum der Gemeinde. 
Der Gemeinderat wird das Schützenhaus dem fusionierten 
Verein gegen Übernahme der Betriebs- und Unterhalts-
kosten unentgeltlich zur Nutzung überlassen. 

Liquidation Schiessanlage Mühlrüti

Das Schützenhaus in Mühlrüti ist Eigentum des Militär-
schützenvereins. Mit der Aufgabe des Schiessbetriebes 
müssen die schiesstechnischen Anlagen demontiert wer-
den. Das Gebäude kann anschliessend anderweitig ge-
nutzt werden.
Der Scheibenstand befindet sich auf privatem Grundeigen-
tum oberhalb von Bechten. Das Gelände im bisherigen 
Einschussbereich und der Zeigergraben werden zurückge-
baut und rekultiviert. Erdmaterial, das mit Blei belastet ist, 
muss fachgerecht entsorgt werden. Das ist Aufgabe der 
Standortgemeinde. Der Gemeinderat hat bereits Abklä-
rungen getroffen und die Kosten erhoben. Sie werden im 
Voranschlag 2016 eingestellt. Die Arbeiten sollen im Jahr 
2016 ausgeführt werden. 

Gut Schuss und viel Erfolg dem neuen Verein

Der Gemeinderat unterstützt den weitsichtigen Entscheid 
der beiden Vereine, ihre Aktivitäten zusammenzulegen 
und den Schiessbetrieb auf der geeigneteren Anlage zu 
konzentrieren. Dem neuen Verein wünschen wir einen  
guten Start im Jahr 2016 und viel Erfolg.

Schützen Mosnang und Mühlrüti schliessen sich zusammen
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Baubewilligungen

Petra S. von Känel, Mosnang, Anbau Wintergarten, Weiher-
str. 4, Mosnang

Martin und Manuela Bollhalder, Mosnang, Neubau Garten-
haus, Bodenweg 5, Mosnang

Josef und Regula Rüegg, Wattwil, Umbau Wohnhaus, 
Luft-Wasserwärmepumpe (Aussenaufstellung, Hinterdorf-
str. 13, Mosnang

Grundstückübertragungen

(EV = Erwerbsdatum des Veräusserers;  
GE = Gesamteigentum; ME = Miteigentum)

Die Erbengemeinschaft Kläger Meinrad veräussert an  
Bürge Markus, Berg 2080, Mosnang, das Grundstück Nr. 
1586, Rafeldingen 151, Mosnang, 34’207 m2 Wohnhaus 
Vers.-Nr. 151, Scheune Vers.-Nr. 152, Acker, Wiese, Strasse,  
Weg, übrige befestigte Flächen, fliessendes Gewässer,  
geschlossener Wald. EV 06.03.1965, 08.10.1990.

Die Erbengemeinschaft Loser Frieda veräussert zu je  
½ ME an Fischbacher Nikolaus und Bernadette, Berlig  
995, Mühlrüti, das Grundstück Nr. 92, Neuhofstrasse,  

Mosnang, 1’013 m2 Wohnhaus Vers.-Nr. 762, Strasse, Weg, 
Gartenanlage, übrige befestigte Flächen, Acker, Wiese. EV 
09.06.2015, 24.06.2015.

Die Schönenberger AG Mosnang, mit Sitz in Mosnang SG,  
veräussert an Schönenberger Joseph, Chürzestr. 13, Mos-
nang, von Grundstück Nr. 349, Hinterdorf, Mosnang,  
201 m2 Acker, Wiese an Grundstück Nr. 32, Hinterdorfstr. 
16, Mosnang. EV 18.06.2015.

Zivilstandsnachrichten

Geburt

17. August 2015 in Wil SG: Schneider Silvano, Sohn des 
Schneider, Philipp, von Bichelsee-Balterswil TG und der 
Schneider geb. Brunner, Astrid, von Hemberg SG, wohn-
haft in Mosnang, Sonnenrain 9

Trauung

3. September 2015 in Niederbüren SG: Brändle, Roland, 
von Mosnang, wohnhaft in Mosnang, Rachlis und Brüh-
wiler, Priska Marta, von Gossau SG, wohnhaft in Nieder-
büren SG

Veranstaltungen / Termine

Freitag, 11. September, 20.15 Uhr
Kirchenkino, KVR Mühlrüti
Kirche Mühlrüti

Samstag, 12. September, 10.00 Uhr
Fiire mit dä Chline, Kath. Kirchgemeinde Mosnang
Pfarreiheim Mosnang

Samstag, 12. September, 08.45 Uhr
Gemeindeausflug nach Basel,  
evang.-ref. Kirchgemeinde unteres Toggenburg
findet nicht statt!

Montag, 14. September, 20.00 Uhr
7. Übung, Feuerwehr Mosnang
Depot Mosnang

Dienstag, 15. September, 09.30 Uhr
Herbstwanderung, Jahrgängerverein Mosnang

Dienstag, 15. September, 20.15 Uhr
Samariterübung, Samariterverein Mosnang
Pfarreiheim Mosnang

Das Seniorenzentrum im Toggenburg  |  Kreuzrain 1 |  9606 Bütschwil  
T 071 982 82 52  | info@seniorenzentrum-solino.ch  |  www.seniorenzentrum-soliino.ch

Herbstfest 2015
19. September 2015, 10.00 - 16.00 Uhr

«Altes Handwerk – neue Berufe»
Sonderausstellung und Präsentationen von Weissküfer, Tätowierer, Trachtenmacherin, 
Schnaps-Brenner, Hundetrainer/-Coiffeuse, Maurer, Korbflechter, Fingernagel-Stylist, 
Landwirt, Barista, Schuhmacher, Industrie-Designerin, Hufschmied, Kartenlegerin usw.; 
Festwirtschaft im Bistro und Festzelt, Foto-Wettbewerb, Musikalische Auftritte: „Käser-
chörli“, Studentenband „The James“, Strassenmusikant

Das Solino-Herbstfest ist öffentlich. Jung und Alt sind herzlich eingeladen.

Jahresmotto im Solino: 

Besuchen Sie uns online: mosnang.ch

Sanierung Oberstufe
Am Samstag, 17. Oktober werden die renovierten 
Räume der Oberstufe Mosnang mit einem Frühstücks-
brunch und einem Tag der offenen Türe eingeweiht. 
Reservieren Sie sich heute schon das Datum.
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Donnerstag, 17. September, 20.00 Uhr
Vortrag über Wechseljahre, FG Libingen
Mehrzweckgebäude Libingen

Freitag, 18. September, 19.00 Uhr
Sommernacht-Wanderung,  
Bäuerinnen und Landfrauen Mosnang-Mühlrüti
Krinauer Älpli

Samstag, 19. September, 09.30 Uhr
Neuheitenausstellung, Bibilothek Mosnang
Bibliothek Mosnang im Büchercafé

Sonntag, 20. September
Erntedankfest, Christlicher Bauernverbund Mosnang
Mühlrüti und Libingen

Montag, 21. September, 20.00 Uhr
8. Übung, Feuerwehr Mosnang
Depot Mosnang

Dienstag, 22. September, 13.30 Uhr
Jassen für Senioren, Kath. Kirchgemeinde Mosnang
Pfarreiheim Mosnang

Donnerstag, 24. September, 09.15 Uhr
Buchstart-Treff: Reim & Spiel, Bibliothek Mosnang
Bibliothek Mosnang

Samstag, 26. September
Beginn Herbstferien, Schule Mosnang

Samstag, 26. September, 20.00 Uhr
Alpen Power Party, Landjugend Alttoggenburg
Turnhalle Dorf, Bütschwil

Sonntag, 27. September, 16.00 Uhr  
Erntedankfest, Bäuerinnen und Landfrauen Mosnang- 
Mühlrüti  
Kirche Mosnang

 

Strassenpolizeiliche Bestimmungen über das 
Pflanzen und Zurückschneiden von Bäumen und 
Sträuchern an öffentlichen Strassen und Wegen

Unter Hinweis auf Art. 100, 104, 106, 107 und 126 des 
Strassen gesetzes (sGS 732.1; abgekürzt StrG) werden die 
Anstösser an öffentlichen Strassen und Wegen aufgefordert, 
insbesondere folgende strassenpolizeiliche Bestimmung zu 
beachten:

– Bäume und Wälder müssen, vorbehältlich Art. 108 StrG und 
weitergehender Bestimmungen der politischen Gemeinde, 
an Staatstrassen sowie an Gemeindestrassen erster und 
zweiter Klasse einen Strassenabstand von 2.50 m einhalten.

– Bei Lebhägen, Zierbäumen und Sträuchern beträgt der 
Strassenabstand: 0.60 m, über 1.80 m Höhe zusätzlich die 
Mehrhöhe.

– Pflanzen dürfen nicht in den Lichtraum der Strasse ragen. 
Die Höhe des Lichtraumes beträgt über Verkehrsflächen 
die für den Fahrverkehr bestimmt sind 4.50 m und für Ver-
kehrsflächen, die nicht für den Fahrverkehr bestimmt sind 
(z.B. Geh- und Radwege sowie Trottoirs) 2.50 m.

– Die Abstände werden ab Strassengrenze gemessen. Ist kei-
ne Strassenparzelle ausgeschieden, so wird ab Strassen-
rand gemessen. Als Strassenrand gilt die Abgrenzung der 
Verkehrsfläche. Für Bäume und Wälder gelten die Abstände 
ab Stockgrenze.

– Wo es die Sicherheit des Verkehrs erfordert, namentlich auf 
der Innenseite von Kurven, sind Anpflanzungen und tote 
Einfriedungen, welche die Übersicht der Strasse beein-
trächtigen, verboten.

– Die bei Vollzugsbeginn des Strassengesetzes bestehen-
den Pflanzen, die den Abstand von 2.50 m nicht einhalten, 
können im bisherigen Umfang erhalten bleiben, soweit sie 
die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen. Müssen in 
Wäldern die gesetzlichen Strassenabstandvorschriften neu 
geschaffen werden, so ist das Entfernen der Bäume und 
Sträucher als Rodung zu behandeln. In Wälder sind die zu 
entfernenden Tannen und Bäume in jedem Fall durch den 
zuständigen Revierförster anzeichnen zu lassen.

Die Grundeigentümer werden aufgefordert, bis Ende Sep-
tember die überragenden oder sichtbehindernden Äste und 
Sträucher auf die gesetzlichen Abstände zurückzuschneiden. 
Bei Nichtbeachtung dieser Vorschriften werden die Arbeiten 
entlang von Staats- und Gemeindestrassen durch die Werk-
hofmitarbeiter auf Kosten der Pflichtigen vorgenommen. Ein 
Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden.

Mosnang, 11. September 2015 | Gemeinderat

Telefon 071 930 00 90
info@buerge-egli.ch  •  www.buerge-egli.ch

Hans Wohlgensinger
Immobilienverwalter mit eidg. FA

  Ihr Partner für die seriöse 

Immobilien-Vermittlung.

Säntisstrasse 3
9607 Mosnang

Mobile 079 811 91 91
wohlgensinger-immo@
bluewin.ch

WOHLGENSINGER
GMBHIMMOBILIEN
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Weitere Informationen

Ab 2016 bessere Stromqualität und  
tiefere Energiepreise

Die St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) setzt 
zusammen mit unserer Gemeinde ein aktives Zeichen für 
erneuerbare Energien und die Förderung ökologischer Pro-
duktionsanlagen in der Region. Ab 2016 führt sie für alle 
Kunden mit einem Energiebezug bis 100’000 kWh pro Jahr 
die Stromqualität naturstrom basic als Standard ein. Die 
Energiepreise werden trotz dieser Massnahme reduziert.
Die Stromqualität naturstrom basic ist das neue Standard-
produkt für direkt belieferte Stromkunden der SAK. Mit die-
sem Wechsel setzt die SAK gemeinsam mit ihren Kunden 
ein aktives Zeichen für erneuerbare Energien. Gleichzeitig 
wird die Realisation ökologischer Produktionsanlagen in 
der Region gefördert. naturstrom basic besteht aus 95% 
Wasser-, 4% Sonnen- und 1% Biomassenenergie Schwei-
zer Ursprungs. Bereits heute werden 95% des SAK Natur-
strombedarfs in der Ostschweiz produziert. Die restlichen 
5% stammen aus Schweizer Produktion.

Kunden haben die Wahl
Alle SAK Kunden wurden mit einem Informationsschreiben 
angeschrieben. Für alle Kunden besteht die Möglichkeit 
eine alternative Stromqualität zu wählen. Es stehen zwei 
weitere Stromqualitäten zur Auswahl: naturstrom star,  
bestehend aus 50% Wasser-, 40% Sonnen-, 5% Wind- 
und 5% Biomassenenergie, oder graustrom, bestehend 
aus 100% Energie unbekannter Herkunft.

Energiepreise gesunken – Kosten für Netznutzung 
und Abgaben steigen
Der Komplettpreis für Strom setzt sich aus drei Kompo-
nenten zusammen: Energie, Netznutzung und Abgaben. 
Durch eine gute Beschaffung resultieren tiefere Energie-
preise im 2016. Die Netznutzungspreise steigen aufgrund 
höherer Preise der Vorlieferanten Swissgrid und Axpo. Die 
Abgaben (KEV) erhöhen sich leicht. Alle Komponenten zu-
sammen führen für SAK Privatkunden im 2016 zu einer 
minimalen Steigerung verglichen mit 2015. Wird auf die 
ökologische Aufwertung verzichtet, resultiert eine minime 
Preissenkung. 
Den Entscheid der SAK, Naturstrom Basic als Standard-
qualität einzuführen, unterstützt der Gemeinderat. Als 
Gemeinde aus dem Versorgungsgebiet der SAK empfeh-

len wir allen Einwohnerinnen und Einwohnern dieses An-
gebot zu nutzen. Sie helfen uns bei der Umsetzung des 
gemeindeeigenen Energiekonzeptes und setzen sich für 
die Erreichung der Ziele als Energiestadt bzw. -region aktiv 
ein. Weiter erweisen Sie der Energiestrategie 2050 des 
Bundes einen grossen Dienst. Denn mit dem Bezug von 
Naturstrom Basic ermöglichen Sie den Aus- und Neubau 
von erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen. 
Ein weiterer Punkt ist die Energieeffizienz. Hier gilt es 
den sinnvollen Umgang mit der wertvollen Energie Strom 
im eigenen Haushalt zu überprüfen und zu optimieren. 
Hilfe dazu erhalten Sie bei der Energieagentur St. Gallen. 
Sie bietet auf ihrer Homepage dienliche Energiespartipps 
an oder offeriert rund um die eigenen vier Wände eine  
kostenlose Telefonberatung 058 228 71 71, was selbst-
verständlich auch Mieterinnen und Mieter für die Woh-
nung nutzen können.

Suchen Sie Wild?
Es ist bei uns.

Ein Streifzug durch unseren Laden
bringt viele Überraschungen …

Klassisches vom Reh, Hirsch und weitere
hausgemachte Wild-Spezialitäten 

finden Sie bei uns.

Näf-metzg
9607 Mosnang
Tel. 071 983 15 04
info@naef-metzg.ch
www.naef-metzg.ch

Gutes aus der Region

Günstig abzugeben!
Alte Feuerwehrspritze Libingen Jg. 1896

 

Länge 370 cm, Breite 140 cm, Höhe 200 cm

Kontakt:
Feuerschutzkommission Mosnang
Dominik Gämperle, Mülihalden, 9614 Libingen
078 805 39 72, info@schreinerei-gaemperle.ch
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